
zwischen der

und der

und der

Gemeinde,

Gemeinde,

Gemeinde, ,

ZWECKVEREINBARUNG

gemeinsam im Folgenden „Gemeinden"

und dem

nachstehend „Gemeinde zu 1." genannt,

nachstehend „Gemeinde zu 2." genannt,

nachstehend „Gemeinde zu 3." genannt,

00WV — Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Georgstra-
Re 4, 26919 Brake,

nachstehend „OOWV" genannt,

Ober die Wasserversorgung in den Gemeinden zu 1. bis [...]

Aufgrund des §a Abs. a Nr. 3 sowie der §§ 5 und 6 des Niedersachsischen Gesetzes

Ober die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in der Neufassung vom

21.12.2011 (Nds. GVBI. S. 493), zuletzt geandert durch Artikel 5 des Gesetzes yam

18.07.2012 (Nds. GVBI. S. 279) wird zwischen den Vertragsparteien folgende

Zweckvereinbarung zum Zwecke der Obertragung der offentlichen Wasserversor-

gung geschlossen:
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Praambel

(1) Bei der Erfullung dieser Zweckvereinbarung werden die Gemeinden zu 1. bis

3. und der 00WV vertrauensvoll zusammenwirken, gegenseitig auf ihre In-

teressen Rucksicht nehmen und sich nach Kraften unterstazen. Der 00WV

wird, soweit erforderlich, sein Versorgungsnetz innerhalb des Vertragsgebie-

tes entsprechend den jeweiligen Bedurfnissen gemaR dem Generalplan

Trinkwasser ausbauen.

(2) Berechtigte Belange der anderen Vertragsparteien sind zu berucksichtigen.

Hierzu gehoren insbesondere auch die berechtigten Belange der jeweiligen

Gemeinde im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, alles zu tun, urn den verantwortungs-

bewussten Gebrauch von Wasser zu fordern.

2. Aufgabenibertragung

(1.) Der 00WV betreibt Wasserversorgungsanlagen und versorgt Letztverbrau-

cher im Gebiet der Gemeinden zu 1. bis 3. bereits mit Trinkwasser.

(2) Die Gemeinden gehen davon aus, dass sie Tragerin der Aufgabe der offentli-

chen Wasserversorgung sind; der 00WV geht davon aus, dass er seit seiner

Grundung Trager der Aufgabe der offentlichen Wasserversorgung ist. Mit

dem Abschluss dieser Zweckvereinbarung stellen die Vertragsparteien si-

cher, dass die Aufgabe der offentlichen Wasserversorgung nunmehr allein

dem 00WV obliegt. Im Rahmen dieser Zweckvereinbarung Obertragen die

Gemeinden zu 1. bis 3. dem 00WV die Aufgabe der Offentlichen Wasserver-

sorgung. Mit der Obertragung dieser Aufgabe (Delegation) auf den 00WV

gehen alle mit der Erfullung der Aufgabe verbundenen Rechte und Pflichten

einschlieRlich der Befugnis, fur die Aufgabe Satzungen und Verordnungen

zu erlassen, Ober. Die Gemeinden werden von der Pflicht zur Erfullung der

Aufgabe der offentlichen Wasserversorgung frei.

(1) Endet diese Zweckvereinbarung fallen die genannten Aufgaben, soweit sie

die Gebietszustandigkeit der jeweiligen Gemeinde betreffen, ab dem Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der Beendigung wieder der jeweiligen Gemein-

de zu.
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3. Rechte und Pflichten des 00WV

(1) Der 00WV wird jedermann innerhalb des Vertragsgebietes nach Maggabe

der gesetzlichen Bestimmungen an sein Leitungsnetz anschliegen und mit

Wasser versorgen.

Das Vertragsgebiet im Sinne dieses Vertrages ist in der anliegenden Karte

(Anlage 2) rot umrandet.

(2) Der 00WV liefert Wasser nach den jeweiligen Bedingungen fur die Versor-

gung von Tarifkunden, zurzeit gernag der „Verordnung Ober allgemeine Be-

dingungen fur die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)" sowie den jeweili-

gen Tarifbestimmungen des 00WV. Der 00WV wird bei Veranderungen

den Gemeinden zu 1. bis 3. die jeweils giiltigen Bestimmungen unverzuglich

zur Verfugung stellen.

(3) Der 00WV ist berechtigt, Sonderabnehmervertrage abzuschliegen.

(4) Die Wasserpreise richten sich nach dem jeweiligen allgemeinen Tarif des

00WV bzw. — bei Belieferung nach Sondervertragen — nach den jeweiligen

Sondervertragspreisen des 00VVV. Bei der Gestaltung der Wasserpreise

sollte der 00WV Tarife wahlen, die zum verantwortungsbewussten Ge-

brauch von Wasser anregen.

(5) Der 00WV ist bereit, die Gemeinde und ihre Burger im Vertragsgebiet in

Fragen der rationellen Wasseranwendung zu beraten.

(6) Der 00WV stellt Wasser fur Feuerlosch- und Feuerloschubungszwecke der

Gemeinde unentgeltlich zur Verfugung. Hydranten werden bei der Erster-

stellung von Versorgungsleitungen nach den jeweils geltenden Richtlinien

des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs e.V.) oder einer

dann gultigen technischen Regel vom 00WV auf eigene Kosten errichtet.

Der nachtragliche Einbau sowie eine damit verbundene Leitungsverstarkung

soweit dies nicht der Trinkwasserversorgung dient, werden der jeweiligen

Gemeinde weiterberechnet. Die technische Unterhaltung und Reparatur al-

ler Hydranten obliegt dem 00WV auf eigene Kosten.

(7) Die Versorgung gemeindlicher Objekte (der jeweiligen Gemein-

de/Samtgemeinde sowie Objekte, wo die Gemeinde/Samtgenneinde Trager

Sete 3/14



Mr  z7, 18 12.48Feb 23, 18, 1157

1st oder eine mindestens 50%ige Beteiligung hat), die einem offentlichen

Zweck dienen, mit Wasser erfolgt, sofern dies aufgrund der Verhaltnisse

(Menge etc.) moglich ist, aufgrund eines Sonderabnehmervertrages zu den

bei lndustrieunternehmen gleicher Grogenordnung Oblichen Bedingungen

und Preisen. Soweit sie aufgrund der besonderen Verhaltnisse keinen An-

spruch auf Einraumung von Sonderabnehmerpreisen hat, erhalt die Ge-

meinde fur den Eigenverbrauch einen Nachlass in Hohe von lo% auf die all-

gemeinen Tarifpreise.

(8) Der 00WV 1st verpflichtet, der Gemeinde zur Abwassergebuhrenfestset-

zung die erforderlichen Berechnungsgrundlagen jahrlich zur Verfugung zu

stellen.

4. Rechte und Pflichten der Gemeinde

(1) Die Genneinden zu 1 . bis 3 raumen dem 00WV im Vertragsgebiet zur Erful-

lung seiner Versorgungsaufgabe das Recht em, alle dem offentlichen Ver-

kehr dienenden Grundstucke, die Eigentum der jeweiligen Gemeinde sind

oder Ober die sie verfijgen kann (Vertragsgrundstiicke), zur Errichtung und

zum Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Letztverbrauchern im Ver-

tragsgebiet mit Wasser zu nutzen. Fijr betriebserforderliche Fernmeldeein-

richtungen, Durchgangsleitungen und Anlagen gilt dasselbe.

Die Gemeinden zu 1. bis 3. raumen dem 00WV ferner das Recht em, nicht

dem offentlichen Verkehr dienende Grundstucke der jeweiligen Gemeinde

zu benutzen, wobei nach Oberschreiten der Duldungspflicht der allgemeinen

Versorgungsbedingungen jeweils em n gesonderter entgeltlicher Gestat-

tungsvertrag zu fur beide Vertragspartner zumutbaren Bedingungen ge-

schlossen wird.

(2) Sollte diese Zweckvereinbarung nach ihrem Ablauf zwischen den Vertrags-

parteien nicht erneuert werden, gelten die Wegebenutzungsrechte im Sinne

des Abs. (1) fur vorhandene Anlagen, welche der 00WV zur Durchleitung

benotigt, wahrend eines Zeitraunnes von 2 0 Jahren, beginnend an dem Tag,

an dem die Versorgung des jeweiligen Gemeindegebietes durch den 00WV

endet, als einfache Wegebenutzungsrechte weiter. Hierfijr verpflichtet sich

der 00WV zur Zahlung eines angemessenen Entgeltes.
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(3) Die Gemeinden zu 1. bis 3. haben das Recht, im Rahmen der wasserrechtli-

chen Bestinnmungen Wasser selbst zu fordern und fur den eigenen Gebrauch

selbstgefordertes Wasser zu eigenen GrundstOcken fortzuleiten. Dabei ist zu

gewahrleisten, dass das aus eigenen Brunnen stannmende Wasser nicht in

das Netz des 00WV gelangen kann.

(4) Wird das Eigentum an dem fur die Anlage des 00WV in Anspruch genom-

menen VertragsgrundstOcks einem Dritten Obertragen, so informiert die be-

treffende Gemeinde den 00WV rechtzeitig und bestellt auf Antrag des

00WV zu dessen Gunsten und auf dessen Kosten eine beschrankte personli-

che Dienstbarkeit.

(5) Die Gemeinden zu 1. bis 3. konnen auch einem Dritten die Errichtung und

den Betrieb von Leitungen zum Zwecke der Fortleitung von Wasser Ober das

Versorgungsgebiet unter lnanspruchnahme offentlicher Wege der jeweiligen

Gemeinde gestatten, sofern der Dritte sich der Gemeinde und dem 00WV

gegenuber verpflichtet, aus semen Anlagen jegliche Abgabe von Wasser im

Vertragsgebiet zu unterlassen.

(6) Die Gemeinde Obernimmt keine Gewahr fur den Erhalt des Ausbauzustandes

offentlicher Verkehrswege

5. Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem 00WV

(1) Die Gemeinden und der 00WV werden einander von Magnahmen, die den

anderen Vertragspartner beruhren, friihzeitig unterrichten und Gelegenheit

zur Stellungnahme und Abstimmung in technischer und zeitlicher Hinsicht

geben.

Die Vertragsparteien stellen auf Wunsch bei Bedarf die erforderlichen aktu-

ellen Leitungsplane fur den betroffenen Bereich kostenfrei zur Verfugung.

(2) Der 00WV wird bei seiner ortlichen Ausbauplanung Vorgaben der jeweili-

gen Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit, soweit moglich, vorrangig

berucksichtigen. Die LeitungsfOhrung erfolgt im Einvernehnnen mit der je-

weiligen Gemeinde.

(3) Eine Vorleistungspflicht fur Hausanschlusskosten fur gemeindeeigene Lie-

genschaften besteht fur die Gemeinden nicht.
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(4) Vor Beginn des Baues sowie Veranderung seiner Anlagen wird der 00WV

den Gemeinden fruhzeitig Plane Ober die neu zu errichtenden bzw. Ober die

Veranderung der bestehenden Anlagen einreichen. Die Gemeinden sind be-

rechtigt, vor Baubeginn Anderungen zu verlangen, die im lnteresse der of-

fentlichen Sicherheit oder zur Erfullung der Vertragsbedingungen sowie im

Rahmen der Gesamtkoordination mit anderen Versorgungstragern notwen-

dig erscheinen. AnderungswOnsche aus stadtebaulichen Grunden (bspw. Er-

scheinungsbild) sowie wegen des Natur-, Landschafts- oder Umweltschutzes

sollen berucksichtigt werden. Diese Anderungen durfen nicht in die internen

Versorgungsentscheidungen des 00WV eingreifen. Der 00WV wird der je-

weiligen Gemeinde den Zeitpunkt der Fertigstellung der GesamtbaumaR-

nahme schriftlich mitteilen. Die Gemeinden werden bei Pflanzmagnahmen

innerhalb des Verkehrsraumes auf vorhandene Versorgungsleitungen Ruck-

sicht nehmen.

(5) Der 00WV wird Aufgrabungen in Verkehrsraumen, sofern es sich nicht urn

die Beseitigung von Storungen oder Defekten im Leitungsnetz handelt, der

betreffenden Gemeinde schriftlich mitteilen und sich darOber mit ihr ab-

stimmen. Die Beseitigung von Storungsschaden wird der 00WV umgehend

nachtraglich melden. Der 00WV muss dafOr Sorge tragen, dass durch derar-

tige Stragenarbeiten der Verkehr moglichst wenig behindert wird; ferner

sind die erforderlichen SicherheitsmaRnahmen zu treffen, und zwar nach

den Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stragen (RSA) in der

jeweils geltenden Fassung.

(6) Nach Fertigstellung der Anlagen lasst der 00WV den Verkehrsraum und

sonstige in Anspruch genommene GrundstOcke nach den jeweils anerkann-

ten Regeln der Technik wiederherstellen. Der 00WV teilt der betreffenden

Gemeinde die Beendigung der Baumagnahme mit, diese kann eine gemein-

same Abnahme verlangen. Sollten nach Fertigstellung der Anlagen und nach

Wiederherstellung des Verkehrsraunnes und sonstiger in Anspruch genom-

mener GrundstOcke innerhalb von fOnfJahren Mangel eintreten, die auf die-

se Arbeiten zurOckzufuhren sind, so ist der 00WV verpflichtet, diese Mangel

zu beheben.

Kommt der 00WV trotz Aufforderung durch die jeweilige Gemeinde seiner

Verpflichtung nach angemessener Frist nicht nach, so ist die Gemeinde be-

rechtigt, die Mange! auf Kosten des 00WV beseitigen zu lassen.
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(7) Fur die Ausfiihrung der Arbeiten des 00WV in Verkehrsraumen und auf

sonstigen in Anspruch genommenen Grundstucken gelten die fur solche Ar-

beiten im Zeitpunkt der Ausfuhrung zur Sicherung der offentlichen Interes-

sen, zur Sicherung des Verkehrs bzw. zur Sicherung einer ordnungsgernagen

Wiederherstellung geltenden gesetzlichen Vorschriften und anerkannten

Regeln der Stragenbautechnik, sowie die jeweiligen Bestimmungen des

Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW), sofern dieser

Vertrag nicht weitergehende Bestimmungen enthalt.

(8) Die Hausanschlussleitungen zwischen der Versorgungsleitung und privaten

Grundstucksgrenzen sind Bestandteil dieses Vertrages und werden entspre-

chend den hier getroffenen Regelungen behandelt.

(9) Die Anlagen der offentlichen Wasserversorgung sind Eigentum des 00WV.

(i.o) Eine Mitfinanzierung von Haupt- und Zubringerleitungen etc. durch die Ge-

meinden wird nicht erfolgen. Dieses gilt sowohl fur Haupt- und Zubringerlei-

tungen etc. die an das Gemeindegebiet heranftihren, als auch fur Haupt- und

Zubringerleitungen etc. im Gemeindegebiet.

6. Anderung der Versorgungsanlagen

(1) Erfordern kommunale Magnahmen im offentlichen Interesse aus Anlass der

Anderung von Stragen, Wegen, Platzen, Graben, BrOcken u. a. sowie Kanali-

sationsleitungen die Anderung oder Sicherung der bestehenden Versor-

gungsanlagen des 00WV auf Vertragsgrundstucken (Folgepflicht), so fuhrt

der 00WV nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinden die Ande-

rung oder Sicherung in angennessener Frist durch.

(2) Die hierfur notwendigen Kosten (Folgekosten) tragt der 00WV. Davon ab-

weichend tragen die Gemeinden die Folgekosten in den Fallen und in der

Hale, in denen em n Dritter verpflichtet ist oder von der Gemeinde verpflich-

tet werden konnte, Folgekosten zu erstatten oder soweit sich em n Dritter an

den Kosten der gemeindlichen Magnahme beteiligt. Dies gilt jedoch nicht

fur Beitrage, Gebijhren und privatrechtliche Entgelte nach abgabenrechtli-

chen Vorschriften.

Soweit Folgekosten durch vernneidbare Fehlplanung der Gemeinden eintre-

ten, haben die Gemeinden die Folgekosten zu tragen.
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Folgepflicht und Folgekostenregelung, die kraft Gesetzes oder aufgrund an-

derweitiger schuldrechtlicher Vereinbarungen oder dinglicher Rechte beste-

hen, werden durch diese Zweckvereinbarung nicht beruhrt.

7. Haftung

(3.) Der 00WV haftet nach MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen for alle

Schaden, die infolge der von ihm oder seinem Beauftragten ausgefuhrten

Arbeiten oder Anlagen der Gemeinden oder Dritten zugefugt werden. Fur

etwaige SchadenersatzansprOche Dritter an die Gemeinde halt der 00WV

die betreffende Gemeinde schadlos. Die Gemeinde darf jedoch solche An-

sprOche nur mit Zustimmung des 00WV anerkennen oder sich Ober sie ver-

gleichen. Lehnt der 00WV die Zustimmung ab, so wird die Gemeinde bei

einem etwaigen Rechtsstreit die Prozessfuhrung mit dem 00WV abstim-

men und alles unternehmen, urn SchadenersatzansprOche abzuwenden. Der

00WV tragt in diesem Fall alle der Gemeinde durch den Rechtsstreit ent-

stehenden Kosten.

(2) Die Gemeinden werden bei alien von ihnen Dritten zu genehmigenden Auf-

grabungen und zu erteilenden Baugenehmigungen und dergleichen darauf

hinweisen, dass dort ggf. Versorgungsleitungen des 00WV sein konnten,

deren genaue Lage beim 00WV zu erfragen ist.

(3)

(4)

Bel Aufgrabungen und dergleichen, die von den Gemeinden oder durch ei-

nen von ihnen Beauftragten durchgefuhrt werden, ist die Gemeinde ver-

pflichtet, sich vorher Ober die genaue Lage der Versorgungsleitungen zu er-

kundigen.

Vor Beginn von Aufgrabungen und dergleichen durch die Gemeinden oder

durch einen von ihnen Beauftragten werden die Gemeinden dem 00WV

moglichst frazeitig Mitteilung machen, damit eine Anderung oder Siche-

rung der Leitungen ohne wesentliche Beeintrachtigung der Versorgung

durchgefuhrt werden kann. Werden durch Arbeiten der Gemeinde oder

durch von ihnen Beauftragten Leitungen des 00WV beschadigt, so hat die

betreffende Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Scha-

denersatz zu leisten.
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8. Kostenregelung, Finanzierung

(1) Der 00WV finanziert die erforderlichen Investitionen inn Rahmen der Erful-

lung seiner Pflichten bei Einbeziehung moglicher Fordermittel selbst. Sofern

die Gemeinden Fordermittel, Zuschusse oder Beitrage erhalten, geben sie

diese an den 00WV weiter.

(2) Sofern die Gemeinden Fordermittel, Zuschusse oder Beitrage in Anspruch

nehmen konnen, die der 00WV nicht oder nicht in gleicher Hohe erlangen

kann, sind die Gemeinde in Abstimmung mit dem 00WV berechtigt und

verpflichtet, die Baumagnahnnen selbst durchzufuhren und die Versor-

gungsanlagen kostenneutral auf den 00WV zu Obertragen.

9. Anderung der wirtschaftlichen Verhaltnisse

Sollten sich die wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhaltnisse, die fur den Ab-

schluss dieser Zweckvereinbarung maggebend waren, wahrend der Vertragsdauer

gegenuber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses nachhaltig so wesentlich andern,

dass die Rechte und Pflichten der Gemeinden und des 00WV nicht mehr in ange-

messenem Verhaltnis zueinanderstehen, so dass em n Festhalten an dieser Zweck-

vereinbarung eine unbillige Harte bedeuten wUrde, kann jeder der beiden Ver-

tragspartner eine Anpassung der Zweckvereinbarung an die geanderten Verhalt-

nisse verlangen.

10. Obertragung des Vertrages

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich, die beiderseitigen Rechte und Pflich-

ten aus dieser Zweckvereinbarung auf die jeweiligen Rechtsnachfolger zu

Obertragen. Die Ubertragung ist rechtzeitig — in der Regel mindestens sechs

Monate vorher—anzukundigen.

(2) Der 00WV ist zu einer Obertragung der Zweckvereinbarung auf einen Drit-

ten nur dann berechtigt, wenn dieser die Rechte und Pflichten des 00WV in

vollem Umfang Obernimnnt und gegen seine technische und finanzielle Leis-

tungsfahigkeit zur ordnungsgemagen Vertragserfullung berechtigte Beden-

ken nicht bestehen. Die Obertragung der Zweckvereinbarung bedarf fur die

Wirksannkeit gegenuber den Gemeinden der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung der Gemeinden.
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(3) Solite das Vertragsgebiet ganz oder teilweise einer anderen Gemeinde ein-

gemeindet werden, so sind die Gemeinden im Rahmen der gesetzlichen

Bestimmungen verpflichtet, die Obernahme der Rechte und Pflichten aus

dieser Zweckvereinbarung durch die Obernehmende Gemeinde sicherzustel-

len.

(4) Sol!ten nicht zum Vertragsgebiet gehorende Gebiete eingemeindet werden

oder das Vertragsgebiet und andere Gebiete zu einem neuen Gemeindege-

biet zusannmengefugt werden, so gilt diese Zweckvereinbarung auch fur die

eingemeindeten Gebiete bzw. die neugebildete Genneinde, soweit und so-

lange nicht Rechte Dritter oder zwingende gesetzliche Vorschriften entge-

genstehen.

11. Dauer und Beendigung der Zweckvereinbarung

(a) Diese Zweckvereinbarung lauft bis zum 31.12.2039. Sie tritt am Tage nach

der offentlichen Bekanntmachung in Kraft, fruhestens am a. Januar 2019.

(2) Diese Zweckvereinbarung verlangert sich urn jeweils zehn Jahre, wenn sie

nicht spatestens zwei Jahre vor ihrem jeweiligen Ablauf schriftlich gekundigt

wird.

(3) Wird die Zweckvereinbarung gekundigt, gilt diese bis zur Obergabe der nach

512 Abs. 1 vom 00WV zu iThergebenden Anlagen fort.

(4) Der bisherige Vertrag zwischen der Gemeinde und dem 00WV Ober die

Wasserversorgung in der Gemeinde vom [...] tritt mit Inkrafttreten die-

ser Zweckvereinbarung auger Kraft.

12. Folgen der Vertragsbeendigung, Ablosung der Versorgungsanlagen

(1) Im Fall der Beendigung der Zweckvereinbarung sind die Gemeinde berech-

tigt und verpflichtet, im Gemeindegebiet vorhandene Anlagen, welche fur

die Verteilung von Wasser im Vertragsgebiet benotigt werden, gegen Erstat-

tung ihres angemessenen Wertes zu Obernehmen. Angemessener Wert ist

der Sachzeitwert. Der Sachzeitwert ist der auf der Grundlage des Tagesneu-

wertes unter Berucksichtigung des Alters und des Zustandes ermittelte

Restwert. Die Anlagen, welche der 00WV zur Durchleitung und zur Oberort-

lichen Versorgung benotigt, bleiben im Eigentum des 00WV.
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(2) Die Gemeinde teilt ihre Absicht, die Anlagen zu Obernehmen oder die Ver-

sorgung einem Dritten zu Obertragen, unverzuglich nach Beschlussfassung,

moglichst drei Jahre vor Vertragsende mit.

(3) Nach einer Mitteilung gemag Abs. (2) werden Anderungen an den nach Abs.

1 herauszugebenden Wasserversorgungsanlagen und/oder die Errichtung

neuer nach Abs. i herauszugebender Wasserversorgungsanlagen nur im

Einvernehmen mit dem Vertragspartner durchgefuhrt; soweit es sich hierbei

um wesentliche Ober den Obernahmetag hinaus wirkende Magnahmen han-

delt. Dies gilt fiir maximal drei Jahre vor dem Obernahmetag und nicht fur

reine Unterhaltungsmagnahmen.

(4) Bei der Feststellung der Hohe des angemessenen Wertes sind die von dem

00WV zur Erstellung dieser Anlagen empfangenen Baukostenzuschijsse

sowie vergleichbare Zuschusse, soweit sie zum Obernahmezeitpunkt nicht

aufgelost sind, zugunsten der Gemeinde zu beriicksichtigen.

(5) Die Vertragspartner verpflichten sich, die Magnahmen zur Trennung der

Leitungsnetze (Entflechtungsmagnahmen) und/oder zur Einbindung der Lei-

tungsnetze (Einbindungsmagnahmen) auf das zur Erfullung der beiderseiti-

gen Versorgungsaufgaben geringstmogliche Mag zu beschranken. Die Kos-

ten der Entflechtungsmagnahmen tr5gt der 00WV, die Kosten der Einbin-

dungsmagnahmen die Gemeinden.

(6) Anlagen, die zur Versorgung der Gemeinden nicht mehr benotigt werden

und vom 00WV nicht zur Durchleitung benotigt werden, sind zu entfernen,

soweit der Verbleib dieser Anlagen der betreffenden Gemeinde nicht mehr

zumutbar ist.

(7) Nachdem die Gemeinden ihre Absicht zur Obernahme mitgeteilt haben, sind

den Gemeinden binnen 9 Monaten alle Daten in einer zur elektronischen

Weiterverarbeitung geeigneten Form zur Verfugung zu stellen, die zur

Durchfuhrung des Verfahrens zum Abschluss eines Konzessionsvertrages er-

forderlich sind. Dies beinhaltet insbesondere:

E em n technisches Mengengerust inkl. Angaben zum Umfang, Art,

Besonderheit, Alter, Material und Verlegeart der Versorgungsan-

lagen,
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0 die erforderlichen kaufmannischen Angaben zum Mengengerust,

Netzplane inkl. Durchmesserangaben und Netzanknijpfungs-

punkte sowie Kennzeichnungen der Leitungen, die nicht vom

Obertragungsanspruch erfasst sind,

E Absatzmengen nach Kundengruppen,

E Angaben zu nicht aufgelosten BaukostenzuschOssen, Hausan-

schlusskostenbeitragen und sonstigen Kundenzuschussen.

(8) Die dadurch entstehenden Kosten tragt der 00WV. Die Gemeinden haben

das Recht, die Daten den Teilnehmenden im Rahmen eines Verfahrens zur

Vergabe der Wegenutzungsrechte oder eines vergleichbaren Verfahrens zur

Verfugung zu stellen, soweit der 00WV zustimmt. Die Gemeinden werden

dem 00WV die Unterlagen zur Erteilung der Zustimmung vorlegen. Die Zu-

stimmung darf nicht unbillig verweigert werden, insbesondere sind die Be-

triebs- und Geschaftsgeheimnisse des 00WV zu wahren.

(9) Der Umfang der von den Gemeinden zu Obernehmenden Anlagen und die

Heihe des Wertes dieser Anlagen werden — soweit sich die Vertragsparteien

untereinander nicht einigen konnen — von Sachverstandigen gutachterlich

ermittelt. Zunachst sollten die Vertragsparteien versuchen, sich auf einen

Sachverstandigen zu einigen. Gelingt dieses nicht, bestellt jeder der Ver-

tragspartner einen Sachverstandigen. Karmen sich die Sachverstandigen

nicht einigen, so entscheidet em n Obmann. Der Obmann wird von den Sach-

verstandigen gemeinsam bestellt. Konnen sich die Sachverstandigen Ober

die Person des Obmannes nicht einigen, so soll der Prasident des OLG

Oldenburg urn die Ernennung des Obmannes ersucht werden. Der Obmann

muss Wirtschaftsprufer sein.

(3.0) Jede Partei tragt die fur ihren Gutachter entstehenden Kosten in voller Hohe

und die fOr den Obmann entstehenden Kosten zur Halfte, wenn sich die Par-

teien aufgrund der Gutachten augergerichtlich vergleichen. Lehnt eine Par-

tei jedoch den Vorschlag der Gutachter ab und wird der Streit im ordentli-

chen Rechtsweg ausgetragen, so tragt jede Partei die Kosten des Gutachter-

verfahrens im gleichen Verhaltnis, wie sie zur Tragung der Gerichtskosten

verurteilt ist.
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(ii) Die Obernahme des fur diese Anlagen beschaftigten Personals — soweit es

zur ordnungsgemagen FortfOhrung des Betriebs der Anlagen erforderlich ist

— in die Dienste der Gemeinde erfolgt mit denn Erwerb der Anlagen gema13

den gesetzlichen Bestimmungen.

(12) Soweit eine Obergabe der Anlagen nicht an die jeweilige Gemeinde sondern

an einen von der Gemeinde zu benennenden Dritten erfolgen soil, werden

sich die Vertragsparteien hieruber gesondert verstandigen.

12. Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Zweckvereinbarung rechtsunwirksam

sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Obrigen Bestim-

mungen nicht ber(ihrt. Beide Vertragspartner verpflichten sich fur diesen

Fall, die Zweckvereinbarung so zu andern, dass dadurch em n im wirtschaftli-

chen Erfolg moglichst gleichwertiges Ergebnis erzielt wird.

(2) Mundliche Nebenvereinbarungen sind nicht getroffen. Jede Anderung oder

Erganzung dieser Zweckvereinbarung bedarf der Schriftform sowie der jaf-

fentlichen Bekanntmachung.

(3) Etwaige Gebuhren oder sonstige Abgaben, die infolge eines Abschlusses

dieses Vertrages sowie für Maf3nahmen zur Herbeifiihrung oder Erhaltung

seiner Rechtswirksamkeit zu zahlen sind, werden vom 00WV getragen.

(4) Diese Zweckvereinbarung ist in x Ausfertigungen erstellt. Die Gemeinden

und der 00WV erhalten von der Zweckvereinbarung ihren Anlagen sowie

von samtlichen Nachtragen je eine Ausfertigung.

Anlage 1 (bezeichnet das Versorgungsgebiet, fur das die Zweckvereinbarung ge-

schlossen wird)

......................,den ..................... ......................,den .....................
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[...]00WV

Gemeinde zu a.

Gemeinde zu 2 .

Gemeinde zu a.
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